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Landeswassergesetz NW  
§ 92 (Fn 9) 

Umlage des Unterhaltungsaufwands 
(Zu § 29 WHG) 

 
(1) Die Gemeinden können den ihnen aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter 

Ordnung entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines 
ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihnen an die 
Kreise oder Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeinde-
gebiets als Gebühren nach den §§ 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes auf  
 
1. die Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, die die Unterhaltung über die 

bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang hinaus erschweren (Er-
schwerer), und  

 
2. die Eigentümer von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unter-

haltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) 
als durch den ordnungsgemäßen Abfluss Begünstigte, umlegen. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Grundeigentümers 
der Erbbauberechtigte. Der von den Erschwerern insgesamt aufzubringende 
Anteil wird vorab als Vomhundertsatz des Gesamtaufwands  festgesetzt und auf 
die einzelnen Erschwerer verteilt; dabei dürfen der von den Erschwerern insge-
samt aufzubringende Anteil und der vom einzelnen Erschwerer zu zahlende 
Beitrag zum Umfang der Erschwernisse nicht in einem offensichtlichen Miß-
verhältnis stehen. Die danach verbleibenden Kosten sind die förderungsfähigen 
Aufwendungen. Der Teil der förderungsfähigen Aufwendungen, der nicht durch 
Finanzierungshilfen gedeckt ist, kann auf die Eigentümer im seitlichen Einzugs-
gebiet umgelegt werden. Versiegelte Flächen sollen wegen der maßgeblichen 
Unterschiede des Wasserabflusses höher belastet werden als die übrigen 
Flächen, insbesondere Acker-, Weiden und Wiesengrundstücke. Bei Waldgrund-
stücken sollen weitere maßgebliche Unterschiede des Wasserabflusses 
berücksichtigt werden. Das Nähere zu den Sätzen 6 und 7 regelt das Ortsrecht. 
Steht nach den örtlichen Verhältnissen der Verwaltungsaufwand zur Ermittlung 
der versiegelten und nicht versiegelten Einzelflächen und der Unterschiede des 
Wasserabflusses in einem Missverhältnis zum umlagefähigen Unterhaltungsauf-
wand, sind bebaute Grundstücke auf der Grundlage des Ortsrechts pauschal 
höher zu belasten als unbebaute Grundstücke. 

 
(2) Kreise und Wasserverbände können den ihnen aus der Unterhaltung der Gewässer 

zweiter Ordnung entstehenden Aufwand innerhalb ihres Gebiets auf die Erschwerer 
und die Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet im Verhältnis ihrer Gebietsteile im 
Einzugsgebiet umlegen. Absatz 1 Sätze 3, 5 und 6 gelten entsprechend. Die 
Befugnis der Wasserverbände, stattdessen für Maßnahmen der Gewässerunter-
haltung von ihren Mitgliedern Verbandsbeiträge nach den dafür geltenden Vor-
schriften zu erheben, bleibt unberührt. 



 


